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Regeste

Widerruf der Niederlassungsbewilligung und Wegweisung | Bürgerrecht und
Ausländerrecht

Erwägungen

E. 1.1
Mit Urteil des Einzelrichters vom 23. Juli 2024 trat das Verwaltungsgericht des Kantons
Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, auf eine Beschwerde von A.________ in einem
Verfahren betreffend Widerruf der Niederlassungsbewilligung und Wegweisung wegen
Nichtleistung des Kostenvorschusses innerhalb der angesetzten Nachfrist nicht ein.

E. 1.2
A.________ gelangt mit einer als "Einspruch gegen Sicherheitsdirektion des Kantons Bern"
bezeichneten Eingabe vom 20. August 2024 an das Bundesgericht, ohne einen konkreten
Antrag zu stellen. Mit Schreiben vom 22. August 2024 wurde A.________ darauf
aufmerksam gemacht, dass seine Eingabe den Begründungsanforderungen an eine
Beschwerde an das Bundesgericht nicht genügen dürfte, sodass das Bundesgericht
vermutlich nicht darauf eintreten werde. Es wurde ihm jedoch die Möglichkeit eingeräumt,
bis zum Ablauf der Beschwerdefrist die Eingabe zu verbessern. A.________ reichte keine
weitere Eingabe ein. Es wurden keine weiteren Instruktionsmassnahmen angeordnet.

E. 2.1
Die Eingabe des Beschwerdeführers kann als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten entgegengenommen werden, da es in der Sache um den Widerruf einer
Niederlassungsbewilligung geht (vgl. u.a. Urteil 2C_128/2022 vom 18. März 2022 E. 2).

E. 2.2
Nach Art. 42 BGG haben Rechtsschriften an das Bundesgericht die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Die
Begründung hat sachbezogen zu sein; die beschwerdeführende Partei hat in gezielter
Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen
Erwägungen plausibel aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die Vorinstanz
verletzt haben soll ( BGE 140 III 86 E. 2 mit Hinweisen). Ficht die beschwerdeführende
Partei - wie hier - einen Nichteintretensentscheid an, haben sich ihre Rechtsbegehren und
deren Begründung zwingend auf die vorinstanzlichen Erwägungen zu beziehen, die zum
Nichteintreten geführt haben (vgl. Urteile 2C_133/2023 vom 7. März 2023 E. 3.1;
2C_985/2022 vom 16. Dezember 2022 E. 2.1; 2C_413/2022 vom 30. Mai 2022 E. 2.1).
Hinzu kommt, dass das Bundesgericht die Anwendung kantonalen Rechts - von hier nicht
zutreffenden Ausnahmen ( Art. 95 lit. c-e BGG ) abgesehen - nur auf



Bundesrechtsverletzungen, namentlich auf Willkür hin, prüft ( BGE 149 IV 183 E. 2.4 ; 143
I 321 E. 6.1 ; 141 I 105 E. 3.3.1). In Bezug auf die Verletzung von Grundrechten,
einschliesslich des Willkürverbots, und von kantonalem Recht gilt eine qualifizierte Rüge-
und Begründungspflicht ( Art. 106 Abs. 2 BGG ; vgl. BGE 149 I 248 E. 3.1; 143 II 283 E.
1.2.2 ; 141 I 36 E. 1.3).

E. 2.3
Die Vorinstanz ist in Anwendung des massgebenden kantonalen Verfahrensrechts (vgl. Art.
105 Abs. 4 des Gesetzes [des Kantons Bern] vom 23. Mai 1989 über die
Verwaltungsrechtspflege [VRPG/BE; BSG 155.21]) auf die bei ihr erhobene Beschwerde
nicht eingetreten, weil der Beschwerdeführer innerhalb der ihm angesetzten Nachfrist
weder den verfügten Gerichtskostenvorschuss bezahlt noch seine Beschwerde
zurückgezogen habe.

E. 2.4
Die lediglich eine Seite umfassende Eingabe des Beschwerdeführers enthält keine
sachbezogene Auseinandersetzung mit den vorinstanzlichen Erwägungen, die zum
Nichteintreten auf seine Beschwerde geführt haben. Stattdessen bringt er im Wesentlichen
vor, dass er in der Schweiz nichts Schlechtes gemacht habe, an Spielsucht leide und Vater
eines Sohns sei, der bei seiner Mutter lebe. Ferner führt er - soweit nachvollziehbar - aus,
dass er einen "Brief" betreffend den Widerruf seiner Niederlassungsbewilligung erhalten
und er seine Situation einem Mitarbeiter der Fremdenpolizei erklärt habe. Mit diesen
Vorbringen gelingt es dem Beschwerdeführer nicht ansatzweise substanziiert darzutun (Art.
106. Abs. 2 BGG), dass die Vorinstanz das massgebende kantonale Recht willkürlich
angewendet oder sonstwie Bundes (verfassungs) recht verletzt habe, indem sie auf die bei
ihr erhobene Beschwerde nicht eingetreten ist. Die Beschwerde entbehrt offensichtlich einer
genügenden Begründung ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ).

E. 3.1
Auf die offensichtlich unbegründete Beschwerde ist mit Entscheid der
Abteilungspräsidentin als Einzelrichterin im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 BGG
(Abs. 1 lit. b) nicht einzutreten.

E. 3.2
Umständehalber wird auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet ( Art. 66 Abs. 1 Satz
2 BGG ). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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